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Thüringer Rechnungshof 
 

 

Direktorenwechsel beim Rechnungshof 
 

 

Beim Thüringer Rechnungshof ändert sich die Zusammensetzung des Kol-
legiums.  

Direktorin beim Rechnungshof Dr. Annette Schuwirth und Direktor beim 
Rechnungshof Klaus Behrens treten mit Ablauf des 30. Juni bzw. 
31. Juli 2023 mit Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand. 

Schuwirth war seit 2015 beim Rechnungshof als Abteilungsleiterin tätig und 
zuständig für Grundsatzfragen, Steuern, Beteiligungen, Wirtschaftsförde-
rung und Rundfunk. Behrens begann 2005 seine Arbeit beim Rechnungshof. 
Zuletzt verantwortete er die für Bau, Infrastruktur und die Überörtliche Kom-
munalprüfung zuständige Abteilung.  

Rechnungshofpräsidentin Kirsten Butzke dankte beiden zur Verabschiedung 
am 28. Juni für ihre engagierte, fachlich fundierte, unabhängige Arbeit für die 
Thüringer Finanzkontrolle.  

Nachfolger Schuwirths in der Leitung der Abteilung 5 wird auf Vorschlag von 
Präsidentin Butzke der bisher am Thüringer Finanzministerium tätige 
Thomas Weißenborn1.  

Über die Nachfolge Behrens‘ in der Leitung der Abteilung 3 wird zeitnah ent-
schieden. Für die Zeit der Stellenvakanz ist Ministerialrätin beim Rechnungs-
hof Petra Michalowski ab 1. August 2023 zum Mitglied kraft Auftrags ernannt 
worden. Michalowski ist seit vielen Jahren Referatsleiterin mit Zuständigkeit 
für Straßenbau und Verkehr beim Rechnungshof sowie Stellvertreterin des 
Abteilungsleiters. 

                                                

Erläuterung: Mitglieder des Rechnungshofs sind der Präsident, der Vizepräsident sowie drei weitere zu 
Mitgliedern bestellte Beamte (Direktoren beim Rechnungshof), § 3 Abs. 1 S. 1 Thüringer Rechnungshof-
gesetz. Die Direktorinnen/Direktoren werden auf Vorschlag der Rechnungshofpräsidentin mit Zustim-
mung des Landtags vom Ministerpräsidenten ernannt (Art. 103 Abs. 2 Satz 3 Thüringer Verfassung). 
1  Siehe Medieninformation 4/2023 des Rechnungshofs vom 21. Juni 2023. 


